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Gemäß § 50a Absatz 2 der Geschäftsordnung habe ich im Einvernehmen mit den 
Antragstellern die Landesregierung gebeten, zu dem Gesetzentwurf der Fraktion 
GRÜNE, der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD – Drucksache 17/1281 – 
die nach Artikel 71 Absatz 4 der Landesverfassung notwendige Anhörung der 
kommunalen Landesverbände sowie weiterer Verbände und Institutionen durch-
zuführen.

Die Stellungnahmen der kommunalen Landesverbände und der nachfolgenden 
Verbände und Institutionen liegen vor und sind nachstehend abgedruckt:

– Landesjugendring Baden-Württemberg e. V.,
– DGB Baden-Württemberg,
– Landesfrauenrat Baden-Württemberg,
– Mehr Demokratie e. V. Baden-Württemberg,
– Anwaltsverband Baden-Württemberg,
– Landesfamilienrat Baden-Württemberg,
– Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg e. V.,
– 	�Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg.

Mitteilung
der Präsidentin des Landtags

Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-
Württemberg und des Gesetzes über die Landtagswahlen
hier:	�Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE, 

der Fraktion der CDU und der Faktion der SPD
– Drucksache 17/1281

7.2.2022

Die Präsidentin des Landtags
Aras
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Landkreistag n

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen Baden-Württemberg 
Postfach 10 34 65 
70029 Stuttgart 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

Telefon: 0711/
Telefax: 0711 / 
E-Mail:
Az: 062.20 KI/Fr 

Stuttgart, den 25. Januar 2022 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen GRÜNE, CDU und SPD zur Änderung der 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg und des Gesetzes über die Landtagswahlen 
Ihr Schreiben vom 17. Dezember 2021, Az.: IM2-1055-76 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Gesetzentwurf der Fraktionen GRÜNE, CDU und SPD 
zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und des Gesetzes über die Land­
tagswahlen Stellung nehmen zu können, und erlauben uns die nachfolgenden Anmerkungen. 

Die mit der Gesetzesänderung bezweckte Senkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht bei 
Landtagswahlen sowie für die Teilnahme an Volksanträgen, Volksbegehren und Volksabstimmun­
gen begrüßen wir ausdrücklich. Ein aktives Wahlrecht ab 16 Jahren gilt in Baden-Württemberg 
bereits bei den Kommunalwahlen. Am 26. Mai 2019 waren in Baden-Württemberg erstmals über 
500.000 16- und 17-jährige Jugendliche bei den Kommunalwahlen wahlberechtigt. Die Teilnahme 
dieser Jugendlichen ist zu Recht als Erfolg verbucht worden. Insoweit erscheint eine Angleichung 
der wahlrechtlichen Bestimmungen folgerichtig. Ohnehin erweist es sich als staats- und gesell­
schaftspolitisch angezeigt, junge Menschen frühzeitig in demokratische Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen und ihnen dadurch eine demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Jugendliche sollen 
sich aktiv an der Willensbildung beteiligen können, zumal landespolitische Entscheidungen weit­
reichende Konsequenzen für die nächste Generation haben können. Im Übrigen hat sich die Ab­
senkung des Mindestalters in anderen Bundesländern durchaus bewährt. 

Die gleichzeitig analog den Bundestagswahlen geplante Einführung eines Zwei-Stimmen­
Wahlrechts für die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg wird vom Landkreistag ebenfalls 
befürwortet. Diese Wahlrechtsreform birgt durch die Aufstellung von Landeslisten die Chance in 
sich, dass das Parlament in stärkerem Maße als bisher die gesellschaftliche Pluralität und Diversi­
tät abbildet, mit anderen Worten jünger, weiblicher und insgesamt vielfältiger wird. In einer zu-

Landkreistag Baden-Württemberg• Panoramastr. 37 • 70174 Stuttgart 
Tel.: 07 11/2 24 62-0 • E-Mail: posteingang@landkreistag-bw.de • www.landkreistag-bw.de 



6

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1817

-2-

nehmend heterogener werdenden Gesellschaft ist die Repräsentativität des Parlaments ein ge­
wichtiger Faktor, um die demokratische Bindungskraft des Staates zu erhalten und wieder zu ver­
stärken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Alexis v. Komorowski 
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Ministerium des Innern für Digitalisierung  

und Kommunen 

Postfach 1034 65 

70029 Stuttgart 

 

 

vorab per Mail  

 

 

 

Stuttgart, 24.01.2022 

 

 

 

 

Gesetzentwurf der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU und SPD zur Änderung der Ver-
fassung des Landes Baden-Württemberg und des Gesetzes über die Landtagswahlen  
(DS 17/1281) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum o.g. Gesetzesvorhaben des Landes Stellung zu nehmen. 

Die vorgelegte Wahlrechtsreform mit den beiden Hauptbestandteilen 

 

 Absenkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht bei der Landtagswahl und die Teilnahme 

an Volksabstimmungen vom 18. auf das vollendete 16. Lebensjahr sowie 

 

 Die Einführung eines Zwei-Stimmen-Wahlrechts (mit Zweitstimme für eine Landesliste) ver-

gleichbar mit dem Wahlrecht für den Bundestag 

 

wird durch den Landesfamilienrat Baden-Württemberg begrüßt. Sie bedeutet einen wesentlichen 

Beitrag zur Generationengerechtigkeit und zur Gleichstellung von Frauen und Männern in unserem 

Bundesland.  

 

Der Stellungnahme des Landesfrauenrates Baden-Württemberg vom 24.01.2021 mit konkreten Vor-

schlägen zur Umsetzung schließen wir uns an.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Prof. Christel Althaus  

Vorsitzende   
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